
Ein bisschen an der Steuerschraube drehen
Lohnsteuer. Durch den Familienbonus werden alte Freibeträge obsolet, und vielleicht hat man ja Absetznosten. die maia
nutzen konnte, übersehen: Auch für Arbeitnehmer lohnt es sich, im Blick zu behalten, wie viel man an den Fiskus zahlt.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Zahle ich mehr Steuern, als
ich müsste? Unternehmer stellen
sich regelmäßig diese Frage. Als
Arbeitnehmer hat man das Thema
meist nicht wirldich im Bück - oder
höchstens dann, wenn die Arbeit
nehmerveranlagung fällig wild.
Besser wäre es, spätestens jetzt die
eine oder andere Weichenstellung
für das neue Jahr zu treffen und für
das alte zu retten, was noch zu ret
ten ist. Hier ein paar Beispiele -
ohne Anspruch auf VoHstänigkeit.

► Kinderbetreuungskosten. Für
2018 kann man noch wie gehabt
bis zu 2300 Euro pro Kind (bis zu
zehn Jahre, in Ausnalimefällen
länger) steuerlich nützen. Ab heu
er gilt stattdessen - und anstelle
des Kinderfreibetrags - der Fami-
Jienbonus plus. Arbeitnehmer, die
woUen, dass dieser laufend in der
Lohnverrechnung berücksichtigt
wii'd, müssen bei ihren Arbeitge
bern das Formular E30 abgeben.
Au^assen heißt es, wenn bisher
die Kinderbetreuungskosten auf
Basis eines Freibetragsbescheids
ebenfalls laufend berücksichtigt
wurden: Lässt man das weiterlau
fen, kann es zu einer ordentlichen
Nachzahlung bei der verpflich
tenden Arbeitnehmei'veranlagung
kommen, warnt etwa die Steuerbe
ratung Szabo & Partner. Betroffene
sollten noch im Jänner vom Fi
nanzamt einen neuen, verminder
ten Freibetragsbescheid bekom

men - und tun gut
daran, das sofort
dem Arbeitgeber
mitzuteilen, damit
die korrekten Be
träge berücksich
tigt werden.

► Auswärtige Be
rufsausbildung.
Für die Berufsaus
bildung eines lOn-
des außerhalb des
Wohnortes kann
man pauschal 110
Euro pro Monat
geltend machen,
wenn es im Um
kreis von 80 km
keine entspre
chende Ausbü-
dimgsmöglichkeit
gibt. Das ist nicht
neu, wird aber
oft übersehen. Im
Zuge der Veranla
gung könne man
es auch „rückwir
kend" machen,
erläutert Deloitte-
Steuerexperte Christoph Hofer,
Also auch ohne Belege (z. B. über
Fahrtspesen) gesammelt zu haben.

► Topfsonderausgaben. Wer
heuer eine Personenversichei-ung
abschließen, sich Wohnraum an
schaffen oder eine Sanierung an
gehen möchte und im Hinterkopf
hat, einen Teil der Kasten könne
man sich ohnehin zurückholen, ist

leider auf dem Holzweg. Die soge
nannten Topfsonderausgaben sind
ein Auslauffnodell, absetzen kann
man nur noch vor 2016 abge
schlossene Alterverträge (oder vor
2016 begonnene Sanierungen).
Und auch das nur noch bis 2020.

► Weiterbildung. Wer eine selbst
finanzierte Fortbildung, Ausbil
dung oder Umschulung macht,
sollte dagegen Belege sammeln
(Kurs-, Studiengebühren, Fachlite-
ratm, Fahilspesen). „Werbungskos
ten" sind unverändert absetzbar.

► Krankheits- und Pflegekosten.
Dafür gibt es einen emkom-

mensabhängigen Selbst
behalt. Bei manchen
Krankheiten (z. B. Dia
betes, GaUenleiden,
Zöliakie) können
aber monatliche
Pauschalbetiäge

,  für Diätverpfle
gung geltend ge
machtwerden.

► Verspätete Zah
lungen. „Generell
kann man nur

Ausgaben steu
erlich nützen,
die man im
jeweiligen

Jahr- getä
tigt hat",
sagt Ho
fer. Re
gelmä

ßige Abbuchungen, die bis 15. Jän
ner erfolgen und sich noch auf das
alte Jahi" beziehen, können aber für
die Veranlagung des Vorjahi-es
mitberücksichtigt werden. Zahlt
man von sich aus erst im Jänner,
gilt das jedoch nicht.

► Spenden. Sie weiden automa
tisch berücksichtigt - sofern man
der (begünstigten) Spendenorga-
iiisation bis zum Jahresende sei
nen Namen laut Meldezettel und
sein Geburtsdatum bekamit gege
ben hat. Wer darauf vergessen hat
und es jetzt noch rasch nachholt,
hat gute Ch^icen, dass die Organi
sation die Übermittlung trotzdem
noch vornimmt. Die Frist dafüi*
läuft bis Ende Februar. Via Finanz
Online kann man überprüfen, wel
cher Betrag gemeldet wurde.

Besser jetzt als später
Generell erapfiehJt Steuerexperte
Hofer, sich mit der Arbeitnehmer
veranlagung füi- 2018 nicht zu lang
Zeit zu lassen: „Besser man macht
das jetzt als in zwei Jahi*en, wenn
man sich an vieles nicht mehi- er
innern kann, Belege weg sind und
Kontoauszüge sich nur noch müh
sam nachbeschaffen lassen."
Selbst eine Aufrollung der Lohn
verrechnung sei eventuell noch
möglich, wenn man z. B. auf das
Pendlerpauschale vergessen hat.
Freilich nur, wenn der Arbeitgeber
mitspielt. Wenn nicht, kann man
auch das in der Arbeitnelui^rver-
anlagung geltend machen. i .stochphoto)


